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Information aus dem nichtöffentlichen Teil 

 

Im nichtöffentlichen Teil wurde über 2 

Personalmaßnahmen und eine 

Friedhofsangelegenheit informiert. 

 

Diese Information musste wegen der 

Schutzbedürftigkeit der einzelnen Punkte 

nichtöffentlich behandelt werden.  

 

Vor Beginn der Sitzung stellte sich Herr 

Wagner dem Rat vor. Herr Wagner tritt im 

Sommer die Nachfolge von Herrn Nehring im 

Vorstand der Raiffeisenbank Fischbach an.  

 

Geburtstag seit der letzten Sitzung hatte 

Kerstin Retzler-Schupp, Jörg Wichter, Axel 

Selzer, Stefan Dahlem 

 

 

Anmerkung zum heutigen Presseartikel: 

Die Gräber bzw. die Grabplatten wurden auch 

schon in der Vergangenheit regelmäßig (2x 

p.A.) geprüft und die Prüfung nachgewiesen. 

Die Satzungsänderung regelt das Aufstellen der 

Gräber. Daraus resultierend ergiben sich auch 

eine andere Prüfmethode und eine andere 

Dokumentationspflicht. Es muss zukünftig nur 

noch 1x p.A. geprüft werden. Es muss auch 

nicht für jede Grabstätte ein Protokoll 

geschrieben werden. Dies geschieht nur noch 

bei Beanstandungen. 
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Einwohnerfragestunde 

 

Herr Litzenburger erklärte dem Rat gegenüber, 

dass sein eingereichter Pressebericht dies auch 

so darstellen würde. Wieso diese Änderung 

geschrieben wurde weiß er nicht. 

 

 

Keine Anfragen aus dem Rat. 

 

Beratung und Beschlussfassung über die 

Forstwirtschaftspläne für die Haushaltsjahre 

2017 und 2018 
 
Der dem Haushaltsplan beigefügte Voranschlag über 
die Erträge und Aufwendungen des Produktes 555101 
„Kommunale Forstwirtschaft“ des gemeindlichen 
Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 
wird wie folgt festgesetzt: 
 
                                                    2017                           
2018 
Im Ergebnishaushalt 

Erträge 9.420,00 EUR 9.420,00 EUR 

Aufwendungen 12.760,00 EUR 12.760,00 EUR 

Überschuss/Fehlbetrag -3.340,00 EUR -3.340,00 EUR 
 
 
Im Finanzhaushalt 

Einzahlungen  9.420,00 EUR 9.420,00 EUR 

Auszahlungen  12.760,00 EUR 12.760,00 EUR 

Überschuss/Fehlbetrag -3.340,00 EUR -3.340,00 EUR 
 

Die dem Forstwirtschaftsplan zugrunde liegenden 
Pläne für Finanzen, Holzernte, Produkte außer 
Holzernte sowie Nachhaltigkeit der Holzproduktion 
werden genehmigt. 
 
Das Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte 
werden ermächtigt, je nach Holzmarktlage, 
gesamtwirtschaftlicher Entwicklung, veränderter 
Preisgestaltung oder bei Kalamitäten und besonderen 
örtlichen Gegebenheiten nach pflichtgemäßem 
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Ermessen von den Festsetzungen der Wirtschaftspläne 
abzuweichen. 
 
Hierbei ist jedoch darauf zu achten, dass im 
Endergebnis die veranschlagten Ausgaben nicht 
überschritten und die vorgesehenen Einnahmen 
erreicht werden. 
 
Sollte sich eine größere 10% Abweichung zu dem 
vorgelegten Forstwirtschaftsplan abzeichnen, so hat 
das Forstamt bzw. der zuständige Revierbeamte die 
Ortsgemeinde unverzüglich zu informieren. 
 
 
Abstimmung: 

 

 

Beratung und Beschlussfassung über den 

Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für 

die Haushaltsjahre 2017 und 2018 
 

Das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen 

Doppik vom 02. März 2006 und die (doppische) 

Gemeindehaushaltsverordnung in der Fassung vom 18. 

Mai 2006 (GVBl S. 203), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 28. Dezember 2007 (GVBl S. 23) und vom 

06.04.2010 (GVBl S. 64) bilden die Rechtsgrundlage 

für die Haushaltsführung der Ortsgemeinde. 

Ab dem Jahre 2007 wurde die Haushaltswirtschaft nach 

den kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der 

kommunalen Doppik- geführt. Die Erfahrungen der 

doppischen Doppelhaushalte wurden bei der Erstellung 

des neuen Haushaltes 2017/2018 berücksichtigt.  

 

Das System der Doppelhaushalte hat sich in der 

Vergangenheit bewährt und wird daher beibehalten. 

 

Die Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen 

für den Entwurf der Haushaltssatzung mit dem 

Haushaltsplan und seinen Anlagen wurde nach der 

öffentlichen Bekanntmachung (§ 97 Abs. 1 GemO) 

von den Einwohnerinnen und Einwohnern nicht in 

Anspruch genommen. 

Herr H. Müller stellte einige Fragen zum Haushalt: 
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Die vielen Kleinbeträge für Sozialversicherungen etc. 
verwirren und lassen den Haushalt sehr 
unübersichtlich erscheinen. Nach seiner Rechnung 
betragen die Personalkosten mehr als die ca. 
160.000,- € die in der letzten Sitzung angegeben sind. 
Erklärung: Es wurden durch Ihn auch die Ansätze für 
die Aufwandsentschädigungen und den Ehrensold 
eingerechnet. Diese fallen nicht unter Personalkosten. 

Im Teil Bergwerk sind keine Kosten für den 
Gemeindearbeiter enthalten. Erklärung: Die Arbeiten 
am Bergwerk werden durch die Angestellten und den 
2. Beigeordneten und den Vorsitzenden erledigt.   

Allgemein wurde bemängelt dass die Personalkosten 
am Bergwerk zu hoch seien. Auch die Einplanung von  

Mehrarbeitsstunden wurde bemängelt. 

Eine Unstimmigkeit gab es bei der Erweiterung der 
Urnenwand. Diese wurde geklärt. 

Der Ortsgemeinderat beschließt: 

1. Die Steuerhebesätze bleiben unverändert. 

2. Eine Anhebung der Eintrittsgelder für Erwachsene 

und Kinder um jeweils 0,50 € auf 7,- € je Erwachsenem 

und 4,50 € je Kind. Entsprechend werden 

Gruppen/Familienpreise angepasst. 

3. Die beigefügte doppische Haushaltssatzung für die 

Haushaltsjahre 2017 und 2018 mit den dazugehörigen 

Anlagen. 

 
 

Abstimmung: 

 

Zu1. 

 

Zu 2. 

 

Zu 3.  

 

 

Information und Verschiedenes 

 

 Sachstand Filiale KSK. Es soll bis Ende 

2017 eine Umwandlung als SB Center 

erfolgen. Das Personal wird anderwärtig 

eingesetzt. Anlage 3 
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 Sachstand Ausschreibung Beleuchtung 

Halle und Straße Auf Suppenau 

 Landkreis will ein Kataster mit Gebäuden 

die im Verfall bzw. die Baufällig sind 

erstellen.  

 Informationen aus OB DstBesprechung 

mit OIE. E-Kommune und 

Beleuchtungsänderung 

 Fusion, Schreiben der 4 Gemeinden zu 

Kosten (Anlage 2a und 2b liegt der VG 

vor) 

 Homepage RaiBa Veranstaltungskalender 

 Themen nächste Sitzung: 

 Steinschlag Kurve hinter Hauptstr. 

156. Hier müssen wir uns in der 

nächsten Sitzung befassen was tun? 

 Bundestagswahl 2017 Bildung 

Wahlvorstand  

 Spielplatz, Verwendung Geld, was 

tun? 

 Bierliefervertrag NGS 

 Baumkontrolle 

 

Termine: 

06.03.2017 MV des Gesangverein 

11.03.2017 Heringsessen 

17.03.2017 MV Musikverein 

 

Begründung warum TOP 6 und 7 

nichtöffentlich zu behandeln waren: 

 

TOP 6 betrifft eine Personalmaßnahme und ist 

damit nichtöffentlich zu behandeln. Sie wurde 

bei einer Enthaltung angenommen. 

 

TOP 7 beinhaltet Informationen zu laufenden 

Verfahren deren Inhalte schutzbedürftig sind. 




